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Einleitung 

A. Problemstellung 

Die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Energiebinnenmarkts ist seit 
Mitte der 1990er Jahre eines der zentralen Ziele der Europäische Union. Das 
Europäische Parlament führt dazu Folgendes aus: 

„In order to harmonise and liberalise the EU’s internal energy market, measures have been 
adopted since 1996 to address market access, transparency and regulation, consumer protec-
tion, supporting interconnection, and adequate levels of supply. These measures aim to build 
a more competitive, customer-centred, flexible and non-discriminatory EU electricity market 
with market-based supply prices. In so doing, they strengthen and expand the rights of indi-
vidual customers and energy communities, address energy poverty, clarify the roles and re-
sponsibilities of market participants and regulators and address the security of the supply of 
electricity, gas and oil, as well as the development of Trans-European Networks for trans-
porting electricity and gas.“1 

Diese Beschreibung der Zielsetzungen eines liberalisierten und harmonisierten 
europäischen Energiebinnenmarktes aus dem Jahr 2018 offenbart die Vielzahl 
von Aspekten und Interessen, die bei solch einem wirtschaftlichen Großprojekt 
berücksichtigt und abgestimmt werden müssen. Der gemeinsame und harmo-
nisierte Energiebinnenmarkt wird auf EU-Ebene bereits seit mehr als 20 Jahren 
verfolgt. In den Erwägungsgründen der hierfür maßgeblichen Richtlinie 
96/92/EG heißt es hierzu:  

„ […] the internal market in electricity needs to be established gradually, in order to enable 
the industry to adjust in a flexible and ordered manner to its new environment and to take 
account of the different ways in which electricity systems are organized at present.“ (Erwä-
gungsgrund (5) der Richtlinie 96/92/EG) 

Selbst im Jahre 2018 ist der einheitliche, europäische Energiebinnenmarkt je-
doch längst nicht realisiert, sondern wird weiterhin von nationalen Ansätzen 
geprägt. Beispiel hierfür sind die fast ausnahmslos national ausgestalteten 
Stromgebotszonen. Ob der EU-Gesetzgeber im Jahr 1996 bereits absehen 

                                                           
1  Gouardères/McWatt/Fleuret, Kurzdarstellung des Parlaments zum Energiebinnen-

markt, abrufbar unter dem folgenden Link: http://www.europarl.europa.eu/atyourser-
vice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.9.html; zuletzt abgerufen am 23.07.2018. 
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konnte, dass auch 22 Jahre später die Etablierung eines europäischen Energie-
binnenmarktes noch immer lediglich in kleinen Schritten erfolgt, darf bezwei-
felt werden. 

In einem Entwurf zu einer Verordnung, welche die derzeitige Verordnung 
(EG) Nr. 714/2009 ersetzen sollte, die entscheidende Regelungen zum grenz-
überschreitenden Stromhandel enthält, steht in den Erwägungsgründen ge-
schrieben:  

„The present electricity market design initiative thus aims to adapt the current market rules 
to new market realities, by allowing electricity to move freely to where it is most needed 
when it is most needed via undistorted price signals, whilst empowering consumers, reaping 
maximum benefits for society from cross-border competition and providing the right signals 
and incentives to drive the necessary investments to decarbonise our energy system.“ (Ent-
wurf 2016/0378 (COD))2 

Hieraus ergibt sich anschaulich der maßgebliche Grund, aus dem die Etablie-
rung eines einheitlichen, europäischen Energiebinnenmarkts bislang scheiterte: 
Die Anforderungen an den Strommarkt verändern sich und bleiben nicht kon-
stant. Infolgedessen stellen sich sukzessiv neue Anforderungen an einen ge-
meinsamen Energiebinnenmarkt, die von den EU-Organen (insbesondere Rat, 
Parlament und Kommission) sowie sämtlichen am Strommarkt Beteiligten (A-
CER, ENTSO-E, ÜNB, nationale Regulierungsbehörden, Regierungen der EU-
Mitgliedsstaaten) gelöst werden müssen, damit das Ziel eines gemeinsamen 
europäischen Energiebinnenmarktes tatsächlich verwirklicht werden kann. 

Die Energiewende, die international und national in vollem Gang ist, stellt 
gegenwärtig eine der erheblichsten Veränderungen der Marktgegebenheiten 
dar. Strom soll bekanntlich zukünftig primär aus erneuerbaren Energiequellen 
hergestellt werden.3 Die veraltete und ökologisch problematische Stromerzeu-
gung aus fossilen Brennstoffen soll zukünftig die sodann zentrale Erzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen nur noch ergänzen, um die Versorgungssi-
cherheit in Notstandssituationen zu gewährleisten.4 Bei der Umstellung des 
Strommixes von atomarer Kernenergie und Strom aus fossilen Brennstoffen zu 
überwiegend erneuerbarer Energie bleibt die Wertschöpfungskette des Stromes 
zwar prinzipiell dieselbe: Strom muss erzeugt, transportiert, verteilt, verkauft 
und verbraucht werden.5 Allerdings entstanden und entstehen auch zukünftig 

                                                           
2 Der Entwurf zur Verordnung ist abrufbar unter dem folgenden Link: https://eur-lex.eu-

ropa.eu/resource.html?uri=cellar:28181024-0289-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0023. 
02/DOC_1&format=PDF; zuletzt abgerufen am 23.07.2018. 
3 Vgl. Schmitz/Uibeleisen, Netzausbau, S. 1 Rn. 1. 
4 Vgl. Schütz/Klusmann/Nabe, Dezentralität vs. Zentralität des Strommarktdesigns der 

Zukunft, S. 39 (41). 
5 Vgl. Theobald/Theobald, Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts, S. 14. 
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durch den Wechsel der Energieträger Konflikte in den einzelnen Abschnitten 
der Wertschöpfungskette, die die Etablierung eines einheitlichen europäischen 
Energiebinnenmarktes verzögern. 

Beispielsweise wurde in Deutschland auf der Ebene der Stromerzeugung 
darüber gestritten, ob die Novellierung des Atomgesetzes durch den Gesetzge-
ber – und der damit verbundene, schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie – 
eine Enteignung der Atomkraftwerksbetreiber darstellt. 6  Im Bereich des 
Stromtransportes wird ferner rege über den unzureichenden Netzausbau der 
Übertragungsnetze diskutiert. Hintergrund ist hier der Umstand, dass der Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen überwiegend in Norddeutschland erzeugt, je-
doch weitestgehend in Süddeutschland verbraucht wird.7 Aber nicht nur Süd-
deutschland ist von der regenerativen Stromerzeugung in Norddeutschland ab-
hängig, sondern auch Österreich (und Luxemburg). Denn diese EU-Mitglieds-
staaten haben sich – historisch bedingt – zu einer gemeinsamen Stromgebots-
zone zusammengeschlossen. Dementsprechend muss auch im Rahmen der 
Energiewende dafür gesorgt werden, dass der überwiegend im Norden durch 
Wind- und Solarenergie gewonnene Strom nach Süddeutschland und Öster-
reich transportiert wird. Das deutsche Übertragungsnetz ist hierfür allerdings 
nicht im erforderlichen Umfang ausgebaut. Die Folge hieraus sind nationale 
und internationale Netzengpässe. Diese haben wiederum zur Konsequenz, dass 
der Strom nicht unmittelbar von Nord- nach Süddeutschland fließt, sondern 
einen „Umweg“ über die Übertragungsnetze der Nachbarländer (insbesondere 
Polen und Tschechien) nehmen muss. Dieses physikalische Phänomen wird als 
„loop flows“ bezeichnet. 

Infolge der „loop flows“ wurde eine Überprüfung der derzeit in jedem Mit-
gliedsstaat von Zentraleuropa bestehenden Gebotszonen eingeleitet und durch-
geführt (basierend auf Art. 32 ff. der Verordnung (EU) 2015/1222). Noch wäh-
rend dieses Überprüfungsprozesses – und damit vor einer eventuell nachteili-
gen Entscheidung – haben sich Deutschland und Österreich jedoch bilateral 
geeinigt, ihre gemeinsame Gebotszone zum 01.10.2018 aufzulösen. 

                                                           
6 Mit dem Urt. v. 06.12.2016 entschied das BVerfG, dass die 13. Novellierung des Atom-

gesetzes eine Inhalts- und Schrankenbestimmung darstelle und gerade keine Enteignung sei, 
und dass die in der 13. Novelle getroffenen Regelungen teilweise gegen Art. 14 Abs. 1 GG 
verstoßen. Dass keine Regelung zu dem Verbleib/die Nutzung über die 2002 zugewiesenen 
Reststoffmengen aufgenommen und das schutzwürdige Vertrauen von Investoren zwischen 
der 11. und 13. Novellierung nicht durch eine Regelung kompensiert wurde, sei ein unzu-
mutbarer Eingriff in Art. 14 I GG. Mit dieser Entscheidung hat das BVerfG den Weg für 
mögliche Entschädigungen der betroffenen atomaren Kraftwerksbetreiber eröffnet. Vgl. 
BVerfG Urt. v. 06.12.2016, Az.: 1 BvR 2821/11, Leitsätze Nr. 7 und 8. 

7  Vgl. Zenke/Wollschläger/Eder/Vollmer/Monjau, Preise und Preisgestaltung in der 
Energiewirtschaft, S. 47. 
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Aus den Gründen für das bisherige Scheitern eines gemeinsamen und har-

monisierten Energiebinnenmarktes und den Ausführungen zu den mit der Ener-
giewende einhergehenden veränderten Marktbedingungen lässt sich ableiten, 
dass die durch die Energiewende entstandenen Probleme zunächst auf den ein-
zelnen Abschnitten der Wertschöpfungskette gelöst werden müssen, damit der 
harmonisierte und liberalisierte Energiebinnenmarkt vollendet werden kann. 

 

B. Ziel und Gang der Untersuchung 

Zentraler Gegenstand dieser Untersuchung ist die Rechtmäßigkeitsprüfung der 
Gründung der Stromgebotszone Deutschland – Österreich sowie die Auflösung 
von Stromgebotszonen. Dabei wird zunächst am Einzelfall von Deutschland 
und Österreich untersucht, ob die Gründung ihrer gemeinsamen Stromgebots-
zone im Jahr 2002 rechtmäßig war. Daran anschließend wird die Auflösung 
einer Stromgebotszone, insbesondere die derzeit bestehende Rechtsgrundlage 
(Verordnung (EU) 2015/1222), rechtlich näher untersucht, bevor abschließend 
Stellung dazu genommen wird, ob Deutschland und Österreich ihre gemein-
same Gebotszone zum 01.10.2018 durch bilaterale Entscheidung auflösen kön-
nen. 

Um die zu prüfenden Rechtsfragen beantworten zu können, bedarf es zuvor 
in den Kapiteln 1, 2 und 3 einer Tatsachengrundlage. Zu diesem Zweck erläu-
tert Kapitel 1 zunächst die Historie der Stromversorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Hierbei wird der Weg von der Monopolstellung zum energiewirt-
schaftlichen Wettbewerb aufgezeigt (Kapitel 1, A.). Im Anschluss soll die 
Wertschöpfungskette der „Ware“ Strom näher betrachtet werden. Aus diesem 
Grund wird auf die einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette detaillierter 
eingegangen (Kapitel 1, B.).  

Das Kapitel 2 widmet sich dem europäischen Energierecht. Eine detaillier-
tere Betrachtung erfährt insbesondere der grenzüberschreitende Stromhandel 
innerhalb der EU. Zunächst werden die Ziele des europäischen Energierechts 
dargestellt (Kapitel 2, A.). Was konkret unter dem Begriff des „grenzüber-
schreitenden Stromhandels“ zu verstehen ist, wird im Anschluss erläutert (Ka-
pitel 2, B.). Hierauf folgen Ausführungen zum Zusammenschluss der nationa-
len Strommärkte und Stromnetze (Kapitel 2, C.), die durch Erläuterungen zur 
Berechnung und der Vergabe von Übertragungskapazitäten abgerundet werden 
(Kapitel 2, D., E.). Dies vorangestellt, werden folgend die Abläufe des grenz-
überschreitenden Stromhandels am Beispiel der CWE-Region veranschaulicht 
(Kapitel 2, F.). Unabhängig von den Abläufen bei dem grenzüberschreitenden 
Stromhandel werden anschließend die Interessen aufgezeigt, die bei der Ver-
wirklichung der Ziele des europäischen Energierechts zu berücksichtigen 
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sind (Kapitel 2, G.). Auf das europäische Energierecht (Primärrecht, Sekundär-
recht und Tertiärrecht) wird im Anschluss detailliert eingegangen (Kapitel 2, 
H.). Schließlich sollen die Erwägungen zum derzeitigen Entwicklungsstand 
des grenzüberschreitenden Stromhandels mit dem Ergebnis den Abschluss des 
Kapitels 2 bilden (Kapitel 2, I.). 

Kapitel 3 widmet sich den Netzengpässen. Zunächst wird erläutert, was un-
ter einem Netzengpass zu verstehen ist und welche Arten von Netzengpässen 
grundsätzlich unterschieden werden (Kapitel 3, A.). Danach wird der Ist-Zu-
stand der Netzengpässe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und an sei-
nen Interkonnektoren aus Sicht der in Deutschland relevanten ÜNB dargestellt  
(Kapitel 3, B.). Den Anschluss bilden Ausführungen zu den Ursachen und den 
Folgen der Netzengpässe (Kapitel 3, C., D.). Schließlich beenden Erwägungen 
zu den Engpassmanagementmaßnahmen und Darstellungen zu den bisher ein-
geleiteten Maßnahmen das Kapitel zu den Netzengpässen (Kapitel 3, E., F.).  

In Kapitel 4 wird geprüft, ob und inwieweit die Auflösung und die darauf-
folgende Neugestaltung einer Stromgebotszone rechtmäßig wäre. Dabei wird 
zunächst näher auf die Frage eingegangen, ob die Gründung der deutsch-öster-
reichischen Stromgebotszone im Jahr 2002 rechtmäßig war (Kapitel 4, B.). Im 
Anschluss wird abstrakt die Rechtmäßigkeit der Auflösung der bestehenden 
Stromgebotszonen und ihre Neugestaltung überprüft (Kapitel 4, C., I.), um an-
schließend am Beispiel von Deutschland und Österreich zu untersuchen, ob 
eine Auflösung und Neugestaltung einer Gebotszone während eines EU-Über-
prüfungsverfahrens rechtmäßig ist (Kapitel 4, C., II.) 
 



 

 

Kapitel 1 

Die Ware Strom 

Durch den Erfinder Nicola Tesla wurde Strom mit der Erfindung des Wechsel-
stroms im 19. Jahrhundert massentauglich. Aus dem Alltag im 21. Jahrhundert 
ist Strom nicht mehr wegzudenken. Mithin hatte Arthur Compton, Nobelpreis-
träger für Physik im Jahre 1927, mit folgender Aussage Recht: „Tesla is entit-
led to the enduring gratitude of mankind.“1 

Allerdings haben sich auch im 21. Jahrhundert bestimmte Umstände im Ver-
gleich zu den vorherigen Jahrhunderten nicht verändert: Die Abschnitte der 
Wertschöpfungskette sind immer noch dieselben. Eine wirtschaftliche Ware 
wie Strom muss erzeugt, gehandelt, übertragen, verteilt und verkauft werden. 
Zudem ist Strom immer noch leitungsgebunden. Letzteres führt auch noch 
heutzutage zu Problemen.2 Unabhängig davon ist Strom sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene als Wirtschaftsgut anerkannt und eine flächen-
deckende Stromversorgung grundsätzlich gewahrt. 

A. Historie der Stromversorgung  

Die flächendeckende Stromversorgung hatte im Deutschen Reich ihre Geburts-
stunde im 19. Jahrhundert. Im Jahr 1880 war es gelungen, einen Großteil der 
deutschen Bevölkerung mit elektrischer Energie zu versorgen.3 In zahlreichen 
kleinen und größeren Städten existierten Stadtwerke, die u. a. für die Strom-
versorgung zuständig waren.4  

Die darauffolgenden Jahrzehnte waren von einem Verdrängungswettbewerb 
der Energieversorgungsunternehmen geprägt, der sich im Jahr 1930 zuspitzte. 

                                                           
1 Cheney/Uth, Tesla, Master of Lightning, S. 3. 
2 Es muss beispielsweise stets die gleiche Menge an Strom aus den Übertragungs- und 

Verteilernetzen ein- und ausgespeist werden. Des Weiteren müssen Stromfrequenzschwan-
kungen stets ausgeglichen werden. Detaillierte Erläuterungen hierzu unter Kapitel 1, B., 
II., 1. 

3  Vgl. mit näheren Ausführungen dazu Presser, Grenzüberschreitender Stromhandel, 
S. 26. 

4 Graichen, ZfE 2002, S. 209 (210). 
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In diesem Jahr wurde das Deutsche Reich auf Grundlage von Demarkations-
verträgen zwischen zehn halbstaatlichen Energieersorgungsunternehmen auf-
geteilt (sog. Gebietsmonopole).5 Die Verträge wurden zwischen den zehn zur 
damaligen Zeit bestehenden Energieversorgungsunternehmen geschlossen und 
hatten zum Inhalt, dass ein Energieversorgungsunternehmen in einem ihm zu-
gewiesenen Gebiet für die Stromversorgung ausschließlich zuständig war. In 
dem jeweiligen Versorgungsgebiet wurde dementsprechend der Strom nur von 
einem Energieversorgungsunternehmen erzeugt, transportiert und veräußert.6 
Auf dieser Grundlage gab es keinen energiewirtschaftlichen Wettbewerb. 

Die nächste bedeutende Veränderung des deutschen Energierechts fand im 
Jahr 1935 statt: Das EnWG trat unter den Nationalsozialisten in Kraft. Es ko-
difizierte zum einen die zu dieser Zeit in sämtlichen Abschnitten der Wert-
schöpfungskette bestehende Monopolstellung7 und räumte zum anderen dem 
Staat die Befugnis ein, hierfür regulierend tätig zu werden, beispielsweise 
durch Investitionskontrollen und Preisaufsichten. 8 Das EnWG war in dieser 
Ausgestaltung bis zum Jahr 1998 gültig. 

Im Jahr 1998 wurde das EnWG erstmals novelliert. Durch die Novellierung 
wurden die Monopolstellungen in weiten Bereichen der Wertschöpfungskette 
aufgehoben, der deutsche Strommarkt wurde weitestgehend liberalisiert und 
infolgedessen für den Wettbewerb geöffnet.9 

Lediglich der Transport des Stromes wurde vom wirtschaftlichen Wettbe-
werb ausgeklammert. Die natürliche Monopolstellung 10  in diesem Bereich 
wurde aufrechterhalten, da sie aus ökonomischen Gesichtspunkten die opti-
male Ausgestaltung für den Transport von Strom darstellte.11 In der Konse-
quenz fand in diesem Abschnitt der Wertschöpfungskette keine Liberalisierung 

                                                           
5 Graichen, ZfE 2002, S. 209 (210); Pritzsche/Vacha, Energierecht, S. 15 Rn. 4. Nähere 

Ausführungen zu den Demarkationsverträgen bei Zinow, Rechtsprobleme der grenzüber-
schreitenden Durchleitung von Strom in einem EG-Binnenmarkt für Energie, S. 35 f.; Kai-
ser, Verordnete Regulierung?, S. 22. 

6 Wiesner, Der Stromgroßhandel in Deutschland, S. 31. 
7 Vgl. Frenzel, Stromhandel und Ordnungspolitik, S. 54. 
8 Vgl. Kehrberg, Die Entwicklung des Elektrizitätsrechts in Deutschland, S. 185 f.; Pritz-

sche/Vacha, Energierecht, S. 15 Rn. 6. 
9  Vgl. Schütz/Klusmann/Leprich, Systemtransformation statt Systemintegration: Auf 

dem Weg zu einem zukunftsfähigen Stromsystem, S. 11 (16). Innerhalb der Europäischen 
Union waren Großbritannien und Skandinavien Vorreiter für einen liberalisierten Strom-
markt vgl. Radons, Die Gründung von Strombörsen als Folge der Liberalisierung des Elekt-
rizitätssektors, S. 3; Grimm/Ockenfels/Zöttl, ZfE 2008, S. 162 (163). 

10 Natürliche Monopolstellung bedeutet, dass ein einzelner Anbieter den gesamten Markt 
zu geringeren Kosten als mehrere Anbieter beliefern kann. 

11 Vgl. Swider, Handel an Regelenergie- und Spotmärkten, S. 5; Höffler, Engpassmanage-
ment und Anreize zum Netzausbau im leitungsgebundenen Energiesektor, S. 71; Pritz-
sche/Vacha, Energierecht, S. 5 Rn. 24; Radons, Die Gründung von Strombörsen als Folge 
der Liberalisierung des Elektrizitätssektors, S. 17; Kaiser, Verordnete Regulierung?, S. 25. 
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statt, um die erhebliche Machtposition auszugleichen, die die Netzbetreiber 
durch ihre natürlichen Monopolstellung erhalten. Der Staat konnte in diesem 
Bereich dementsprechend weiterhin regulierend tätig werden.12 

Von der Möglichkeit, den Stromtransport zu regulieren, hat der deutsche 
Gesetzgeber erstmals im EnWG i. d. F. von 1998 Gebrauch gemacht.13 Seitdem 
besteht für die Netzbetreiber die Verpflichtung, grundsätzlich jedermann14 ei-
nen diskriminierungsfreien Netzzugang zu den Verteiler- und Übertragungs-
netzen zu gewähren, soweit er die Zugangsbedingungen erfüllt und ein Netz-
entgelt zahlt.15 

Durch die weitgehende Aufhebung der Monopolstellungen innerhalb der 
Wertschöpfungskette und die grundsätzliche Gewährung des diskriminierungs-
freien Netzzuganges wurden Handelshemmnisse und -beschränkungen abge-
baut. Erstmals in der deutschen Geschichte war ein energiewirtschaftlicher 
Wettbewerb möglich.16 Marktteilnehmer können seit diesem, für die Historie 
des Energiewirtschaftsrechts maßgeblichen Moment insbesondere frei darüber 
entscheiden, von wem sie elektrische Energie beziehen möchten.17 

Wichtigste weitere Maßnahme zur Durchsetzung der überwiegenden Auf-
hebung der Monopolstellungen und der Schaffung eines fairen Wettbewerbes 
war zudem die umfassende Entflechtung von Erzeugung, Transport und Ver-
trieb des Stroms, die auch als „Unbundling“ bezeichnet wird. Diese wurde erst-
mals in den §§ 6 ff. des EnWG aus dem Jahr 2005 kodifiziert. 

Unabhängig von der historischen Entwicklung der Energieversorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland bleibt hervorzuheben, dass die vom deutschen 
Gesetzgeber weitestgehend vorgenommene Aufhebung der natürlichen Mono-
polstellungen innerhalb der Wertschöpfungskette, die grundsätzliche Gewäh-
rung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs für jedermann sowie die um-
fassende Entflechtung der Erzeugung, des Netzbetriebes und des Vertriebs 
nicht aus eigenem nationalen Antrieb erfolgten. Der Anstoß für die Schaffung 
eines Wettbewerbes sowie die Liberalisierung des nationalen Strommarktes 
kam stets vom EU-Gesetzgeber. Die Novellierungen des EnWG setzten infol-
gedessen stets EU-sekundärrechtliche Vorgaben in nationales Recht um.18 Der 

                                                           
12  Vgl. Schütz/Klusmann/Leprich, Systemtransformation statt Systemintegration: auf 

dem Weg zu einem zukunftsfähigen Stromsystem, S. 11 (16); Müsgens, EnWZ 2017, S. 243 
(246). 

13 Vgl. § 6 EnWG (1998). 
14 Unter jedermann sind Lieferanten, nachgelagerte Netzbetreiber, Erzeuger und Letzt-

verbraucher zu verstehen. Vgl. Danner/Theobald/Hartmann, § 20 Rn. 20. 
15 Vgl. § 20 EnWG in der derzeit gültigen Fassung (Stand: 25.07.2017). 
16 Vgl. Danner/Theobald/Hartmann, § 20 Rn. 10 ff; PraxKomm-EnWG/Schmidt-Schlae-

ger, § 20 Abs. 1 Rn. 4 f. 
17 Vgl. Marquis, ew 2001, S. 34 (34). 
18 Wie zum Beispiel die sog. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie von 1996, Richtlinie 

96/92/EG, Nr. L 27/20, ABl. (EG), 30.01.1997 oder die Richtlinie 2003/54/EG, Nr. L 176, 
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deutsche Gesetzgeber kam somit lediglich seiner nationalen Umsetzungs-
pflicht nach. 

B. Strom – Die einzelnen Abschnitte der Wertschöpfungskette 

Von der Erzeugung bis zur Nutzung des Stromes in den einzelnen Haushal-
ten/Industrien ist es ein weiter Weg. Der Verbrauch des Stromes steht am Ende 
der sog. Wertschöpfungskette. Zuvor muss der Strom gehandelt, übertragen, 
verteilt und verkauft werden.19 

I. Stromerzeugung 

Unter Stromerzeugung wird die Umwandlung eines Primärenergieträgers 
(Wasser- und Windkraft, atomare Kerne, Sonne, Biomasse sowie fossile Ener-
gieträger wie Braun-, Steinkohle, Erdöl und Erdgas) in elektrische Energie ver-
standen.20 Grundsätzlich wandeln die Kraftwerke mittels Generatoren nicht 
elektrische Energie in elektrische Energie um.21 Nur ausnahmsweise wandeln 
einige Systeme nicht elektrische Energie unmittelbar in elektrische um (z. B. 
Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftwerke).22 Zu den Kraftwerksbetreibern 
gehören die vier großen Energieunternehmen E.ON, RWE, EnBW und Vatten-
fall sowie weitere Stromerzeuger, wie die Stadtwerke oder unabhängige Kraft-
werksbetreiber.23 

1. Strom durch kontrollierte Kernspaltung 

Kernkraftwerke wandeln die bei einer Kernspaltung von Atomkernen24 freige-
setzte Wärmeenergie über eine Dampfturbine und einen Generator in elektri-
sche Energie um.25 Der atomaren Stromproduktion kam in den 60ern und 70ern 
des 20. Jahrhunderts ihre größte Bedeutung zu. Hintergrund war die Idee, dass 
Strom für jedermann kostengünstig zur Verfügung gestellt werden sollte. Die 
zivile Nutzung von Kernenergie war allerdings von Anfang an umstritten.  
Atomgegner kritisierten die bei der Nutzung von atomarer Energie entstehen-
den Gefahren für die Umwelt, insbesondere den Menschen. 
                                                           
ABl. (EG), 15.07.2003. Das einschlägige EU-Sekundärrecht wird unter Kapitel 2, VII., 2., 
3. ausführlicher erläutert. 

19 Vgl. Theobald/Theobald, Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts, S. 14. Zur Darstel-
lung einer Wertschöpfungskette vgl. auch Pritzsche/Vacha, Energierecht, S. 3 Rn. 15. 

20 Vgl. Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 39 Rn. 27. 
21 Vgl. Ströbele/Pfaffenberger/Heuterkes, Energiewirtschaft, S. 15. 
22 Vgl. Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, S. 39 Rn. 27. 
23 Vgl. Monopolkommission, Strom und Gas 2011, S. 56. 
24 Wie Uranisotop 235 (U235) oder Plutonium (Pu239). 
25 Vgl. Ströbele/Pfaffenberger/Heuterkes, Energiewirtschaft, S. 173. 
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Den ersten erheblichen Rückschlag für die Erzeugung von Strom durch kon-

trollierte Kernspaltung gab es am 26.04.1986 durch den sog. Super-GAU von 
Tschernobyl.26 Dabei wurde ein erheblicher Teil des radioaktiven Materials 
durch eine Explosion des Kernreaktors in die Umwelt geschleudert. Dies hatte 
eine radioaktive Belastung der Umwelt europaweit zur Folge. Die konkreten 
gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen sind bis heute nicht ab-
schließend feststellbar. 27  Seit diesem Ereignis wurde die Gewinnung von 
elektrischer Energie durch Kernspaltung stetig zurückgefahren. Allerdings 
wurden, u. a. auf Druck der einflussreichen Kernkraftindustrie, immer wieder 
Verlängerungen der Laufzeiten der jeweiligen atomaren Kernkraftwerke durch 
die nationalen Gesetzgeber beschlossen.28 Unter anderem beschloss der deut-
sche Gesetzgeber mit dem 11. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes im Jahre 
2010 zunächst die Verlängerung der Laufzeit der atomaren Kraftwerke auf bis 
zu durchschnittlich 12 Jahre.29 

Allerdings erfolgte der zweite erhebliche Rückschlag für die atomare Ener-
giegewinnung alsbald nach dieser Gesetzesnovellierung. Denn das Unglück 
von Fukushima am 11.03.2011 und dessen Folgen30 führten zu einer Kehrt-
wende u. a. in der deutschen Atompolitik. So beschloss der deutsche Gesetz-
geber am 06.11.2011 mit der 13. Änderung des Atomgesetzes den Ausstieg aus 

                                                           
26 Vgl. Graichen, ZfE 2002, S. 209 (214). 
27 Artikel des BMUB vom 01.12.2016, Tschernobyl und die Folgen, abrufbar unter dem 

folgenden Link: http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-si-
cherheit/tschernobyl-und-die-folgen/; zuletzt abgerufen am 24.07.2018. 

28 Vgl. Artikel der französischen Zeitung „Le Monde“ vom 29.02.2016, abrufbar unter 
dem folgenden Link: http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/29/la-couteuse-prolon-
gation-du-parc-nucleaire-francais_4873567_3244.html; zuletzt abgerufen am 24.07.2018; 
Zeitungsbericht des Spiegels vom 14.10.2013, abrufbar unter dem folgenden Link: 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/kernkraft-frankreich-will-akw-bis-zu-50-jahre-
lang-laufen-lassen-a-927651.html; zuletzt abgerufen am 24.07.2018; vgl. Wilkens, Zeitungs-
artikel vom 22.06.2017 zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken in Belgien, abrufbar 
unter dem folgenden Link: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Atomkraft-Leiter-
will-AKW-Tihange-laenger-als-bis-2022-laufen-lassen-3753007.html; zuletzt abgerufen 
am 24.07.2018. 

29 Vgl. Elftes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes v. 08.12.2010 (BGBl. I S. 1814); 
Moench, in: Ludwigs (Hrsg.), Der Atomausstieg und seine Folgen, S. 16 f. 

30 Am 11.03.2011 kam es im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in Block 1, 2 und 3 des 
Kernkraftwerkes zur Kernschmelze. Eine erhebliche Menge an radioaktivem Material wurde 
freigesetzt und kontaminierte die Umwelt. Detailliertere Ausführungen bei Moench, in: Lud-
wigs (Hrsg.), Der Atomausstieg und seine Folgen, S. 18 ff. 
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